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RS OGH 2002/1/29 4Ob266/01y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.2002

Norm

ABGB §1041 A1

ABGB §1041 A6

Rechtssatz

Wird das Foto eines Schwimmbads für Werbezwecke verwendet, so hat der Eigentümer des Schwimmbads keinen

Verwendungsanspruch, wenn er nicht beweist, dass die Abbildung gerade seines Schwimmbads werbewirksam war

(Verwendung der Abbildung eines Schwimmbads für einen Fertigteilhauskatalog)

Entscheidungstexte

4 Ob 266/01y

Entscheidungstext OGH 29.01.2002 4 Ob 266/01y
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